Aktuelle Informationen in Sachen NISV-Standortdatenblätter Stadt Zürich – weiteres Vorgehen
Liebe OM

Diejenigen unter Euch, welche das Musterschreiben der Sektion Zürich an das UGZ geschickt haben, haben in den letzten Tagen eine vom 3. Juli datierte Mahnung zur Einreichung des Standortdatenblattes erhalten. 

Nachdem sich die betreffende Amtsstelle trotz stichhaltiger rechtlicher Argumente uneinsichtig zeigt, habe ich zusammen mit einem betroffenen OM einen Termin beim Ombudsmann der Stadt Zürich verlangt; dieser findet wegen diverser Ferienabwesenheiten erst am 31. Juli statt. Es bleibt zu hoffen, dass mit einem Vermittlungsversuch der Ombudsstelle ein Prozess vermieden werden kann. Im Sinne eines Kompromissvorschlages werde ich die Einreichung einer einfachen Selbstdeklaration vorschlagen, welche die folgenden Bestandteile enthält:

1. Bestätigung, dass die Station nicht mehr als 800 Stunden pro Jahr sendet oder weniger als 6 Watt ERP Sendeleistung aufweist

2. Angabe der maximal erzielbaren Sendeleistung

3. Bestätigung, dass am OKA (Ort für kurzfristigen Aufenthalt) die massgebenden Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bzw. das durch entsprechende Massnahmen sichergestellt wird, dass die Station nicht in Betrieb genommen wird, wenn sich jemand innerhalb des Sicherheitsabstandes aufhalten muss (z.B. Dachdecker, Kaminfeger)
 

Wenn das nicht gelingt, so sehe ich durchaus Chancen, dass eine Rekursinstanz die flächendeckende Erhebung von Standortdatenblättern zur Überprüfung der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte als unzulässig einstufen würde, weil das in dieser Form in der NISV so nicht vorgesehen ist. Auch wenn das BAFU oder früher BUWAL sybillinisch verlauten lässt, es sei "wünschbar" oder "empfehlenswert", auch zur blossen Überprüfung der Immissionsgrenzwerte das Standortdatenblatt abzugeben, so vermag das eine fehlende Rechtsgrundlage nicht zu ersetzen. Auch macht es sich das BAFU einfach, wenn es verlautbaren lässt, es liege im Ermessen der Kantone, welche Unterlagen sie einfordern würden. Selbstverständlich besteht ein Ermessensspielraum, dieser darf aber nicht so gehandhabt werden, dass der klare Wortlaut der Verordnung unterlaufen wird.
Die politische Schiene hat übrigens – wie fast nicht anders zu erwarten – nicht funktioniert. Der von mir in dieser Angelegenheit kontaktierte Stadtratskandidat Mauro Tuena war offenbar mit Wichtigerem beschäftigt und hat auf meine entsprechende Anfrage noch nicht einmal reagiert. Interessant zu sehen, wie grossmäulige Parolen gewisser Parteien/Politiker und die Realität auseinanderklaffen, wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht… 

Erfreulicherweise hat unsere Aktion aber sonst ein sehr positives Echo ausgelöst. Abgesehen von einer ebenso dümmlichen wie arroganten "Abputzete" aus dem nördlichsten Kanton der Schweiz habe ich Dutzende positiver Mails und Feedbacks erhalten, was uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unter anderem ist uns zugesagt worden, dass wir bei der Beschaffung von Mitteln für einen allfälligen Prozess unterstützt würden. Es stellt sich nun aber unabhängig davon die Frage, ob allenfalls ein betroffener OM in der Stadt Zürich über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, welche die Kosten für einen Musterprozess übernehmen würde. 

Im Moment bestehen zwei Möglichkeiten für das weitere Vorgehen:

1. Keine Reaktion, es handelt sich bei der Mahnung noch nicht um eine formelle Verfügung, man handelt sich damit noch keine Nachteile ein, wenn man nicht darauf reagiert. 

2. Noch besser ist ein Antwortschreiben mit dem untenstehenden Inhalt.
Wir werden an dieser Stelle über die weiteren Entwicklungen berichten.
Für den Vorstand des Radioamateur-Clubs Zürich

Markus Schleutermann, HB9AZT
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Standortdatenblatt – Ihre Mahnung vom 3. Juli 

Sehr geehrter Herr Krapf
Ich nehme Bezug auf Ihre Mahnung in Sachen Einreichung eines Standortdatenblattes zur Überprüfung der Immissionsgrenzwerte meiner Station. Nachdem für den 31. Juli bei der Ombudsstelle der Stadt Zürich eine Sitzung in dieser Sache stattfinden wird, schlage ich Ihnen vor, dass die Einreichung der von Ihnen eingeforderten Unterlagen einstweilen sistiert wird, bis das Ergebnis dieser Verhandlungen vorliegt. 
Ich bin aber nach wie vor der Ansicht, dass die flächendeckende Einforderung der von Ihnen erwähnten, umfangreichen Unterlagen für bestehende Anlagen ohne genügende rechtliche Grundlage erfolgt. Auch wenn die Kantone beim Vollzug der NISV über einen gewissen Ermessenspielraum verfügen mögen, so darf dieser nicht in einer Art und Weise gehandhabt werden, dass damit der klare Wortlaut der Verordnung unterlaufen wird. Ein Verfahren mit Standortdatenblatt ist gemäss Art. 11 NISV ausschliesslich zur Überprüfung der Verhältnisse jener Stationen vorgesehen, die Emissionsbegrenzungen unterliegen. Etwas anderes ist der Verordnung nicht zu entnehmen.

Da meine Station aber weniger als 800 Stunden im Jahr im Sendebetrieb ist, bzw. weniger als 6 Watt ERP aufweist, unterliegt sie gemäss Art. 71 Abs. I Anhang I NISV nicht den formellen und materiellen Bestimmungen über den Emissionsschutz gemäss Art. 11 ff. NISV (gemäss Verordnungstext sind eine Sendedauer von weniger als 800 Stunden und eine maximale Sendeleistung von 6 W ERP gleichwertig zu behandeln). Der Verordnungsgeber hat diese sogenannten Bagatellanlagen bewusst vom aufwändigen Verfahren gemäss Art. 11 NISV ausgenommen und es geht nicht an, diesen klaren Inhalt der Verordnung über den Umweg der kantonalen Ermessensausübung einfach auszuhebeln, indem flächendeckend für derartige Stationen Standortdatenblätter eingefordert werden. Wie Sie selber einräumen, verzichten Sie in diesem Fall auf eine Datenerhebung. Ich bestätige Ihnen hiermit gerne, dass ich diese Voraussetzungen erfülle.  
Ich gehe mit Ihnen einig, dass diejenigen Anlagen, welche nicht den Emissionsbegrenzungen unterliegen, aber trotzdem die Immissionsgrenzwerte einzuhalten haben. Da Sie mir gegenüber geltend machen, durch Einreichung umfangreicher Unterlagen mit Standortdatenblatt-Charakter die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte überprüfen zu wollen, gelangt Art. 14 NISV zur Anwendung. Dort steht ausdrücklich,  dass die Behörde die Immissionen ermittelt, wenn Grund zur Annahme besteht, dass Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 überschritten sind. Sie haben mir bisher keine stichhaltige Begründung dafür geliefert, warum ausgerechnet im konkreten Fall meiner Station Grund zur Annahme bestehen soll, dass die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten würden. Der beiliegenden Musterberechnung für eine Rundstrahlantenne für die Frequenzen ab 14 MHz können Sie entnehmen, dass die Sicherheitsabstände für die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes von 28 V/m bei der von mir verwendeten Sendeleistung von 100 Watt derart gering sind, dass sie problemlos eingehalten werden können. Nichts anderes ergibt sich aus der ebenfalls beiliegenden Musterberechnung für einen Dipol auf den  Frequenzen bis 10 MHz, wo die Immissionsgrenzwerte bei 87/ √f V/m liegen. Im übrigen habe ich durch organisatorische Vorkehrungen dafür gesorgt, dass die Station nicht in Betrieb genommen wird, wenn sich jemand im Bereich des Sicherheitsabstandes aufhalten kann oder muss. Sie können aus diesen Ausführungen unschwer erkennen, dass sich die Funkamateure intensiv mit der NISV-Problematik befasst und die notwendigen Vorkehrungen zur Einhaltung der Verordnung getroffen haben; in diesem Sinne hat also die Tätigkeit Ihrer Amtsstelle durchaus die nötige Wirkung entfaltet. 
Ich bin der Meinung, damit meiner Auskunftspflicht gegenüber der Behörde im Sinne von Art. 10 NISV genügend nachgekommen zu sein und bin davon überzeugt, dass Sie mit diesen Angaben Ihren Vollzugsauftrag im Bereich der NISV ordnungsgemäss erfüllen können. 
Mit freundlichen Grüssen

Beilagen: 2 Musterberechnungen Rundstrahlantenne/Dipol 100 Watt

